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Übereinstimmungszertifikat 
LHT-Z2101/2 

Hiermit wird gemäß §24, Abs.3 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO 

NRW) bestätigt, dass das  

Bauprodukt:  Hochfeuerhemmendes Bauteil 
  gemäß VV TB NRW Teil C, lfd. Nr. C 3.21  

  „zur Errichtung einer tragenden, raumabschließenden, hochfeuer-
hemmenden Wandkonstruktion als Holzständerwandkonstruktion 
zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse REI90-M bei 
einseitiger Brandbeanspruchung mit zusätzlichem Widerstand 
gegen mechanische Beanspruchung in Verbindung mit einer 
brandschutztechnisch wirksamen beidseitigen K260-Brandschutz-
bekleiung gemäß DIN EN 13501-2:2016-12.“ 

des Herstellwerks: Maybachstraße 2 
  59609 Anröchte 

der Firma: Theodor Roreger GmbH & Co. KG 

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von 

der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle  

HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen 
Labor für Holztechnik (LHT) 
Renatastraße 11, Haus D 

31134 Hildesheim 

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsicht-

lichen Prüfzeugnisses 

Nr. P-SAC 02/III-715  
gültig bis 21. Juni 2021  

entspricht. Der Hersteller ist berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungs-

zeichen (Ü-Zeichen) entsprechend der Übereinstimmungszeichen-Verordnung (ÜZVO) zu 

kennzeichnen.  

Das Übereinstimmungszertifikat ist in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland 

gültig. Die aktuelle Gültigkeit des Übereinstimmungszertifikates wird durch den 

halbjährlich von der Zertifizierungsstelle ausgestellten Zertifizierungsbericht bestätigt. 

 

Hildesheim, den 02.06.2021 
     Prof. Dr.-Ing. V. Krämer 
Leiter der Zertifizierungsstelle 


